
Beitragsordnung 3-2006

Grundlage der Beitragsordnung ist § 4 der Satzung

Mitgliederbeschluss vom 19.10.2006
gültig ab 1.1.2007

1. Es wird eine einmalige Aufnahmegebühr von 150,00€
erhoben, die bei Eintritt sofort fällig ist. Die
Sachleistungen, die das neue Mitglied damit erhält,
ergeben sich aus dem Beschluss der
Mitgliederversammlung.

2. Für Vereine und andere Organisationen wird keine
 Aufnahmegebühr genommen.

3. Der Beitrag beträgt 165,00 € pro Jahr. Für neu
gegründete Unternehmen kann der Beitrag bis 2 Jahre
nach der Gründung, um 50 % (z. Z. 82,50 €)ermäßigt
werden. Ein Antrag ist schriftlich an den Vorstand zu
stellen.
Bei Eintritt ab dem 1. Juli des laufenden Geschäftsjahr
verringert sich der Beitrag um 50 % (z. Z. 82,50 €).

4. Der Beitrag, für Vereine und andere Organisationen
beträgt 50,00 € pro Jahr.

5. Werbemaßnahmen und Sonderbeiträge werden
gesonderte geregelt.

In dem Jahresbeitrag sind, laut Mitgliederbeschluss vom 19.10.2006,
15,-€ als fester Bestand für die Unterstützung von mildtätigen
Vorhaben enthalten. Diese Mittel werden von einem Gremium
verwaltet und verteilt. Alle unsere Spendeneinnahmen fließen diesem
Vorhaben, genannt „Walsumer Unternehmen helfen“, zu. Diese
Regelung bleibt bis auf Änderung durch die Mitgliederversammlung
bestehen.
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